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Aktenzeichen: 001-20 

Fachbereich: Kindergartenverwaltung 

Sachbearbeitung: Andrea Donauer-Gohlke 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 18.06.2026 vorberatend 

Ausschuss für Soziales, Familien und 
Sport 15.06.2026 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der 
Kreisstadt Erbach 25.06.2026 beschließend 

      
Betriebsführungsvertrag mit dem Kindergärtchen e.V. 
 
Begründung: 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 13. April 2026 über den Sachverhalt beraten und ist 
den Beschlussvorschlag mehrheitlich gefolgt. 
 
Der Verein Kindergärtchen e.V. hat in den Räumlichkeiten der Mader-Verwaltungs-GmbH & Co. 
KG, Bullauer Straße 6, 64711 Erbach eine Kindergartengruppe mit 25 Betreuungsplätzen ein-
gerichtet. Die Betreuung ist bereits am 01. März 2026 mit 11 Kindern gestartet und weitere 
Kinder werden gestaffelt aufgenommen, so dass spätestens am 01.08.2026 die maximale 
Platzzahl voll ausgenutzt ist.  
 
Mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung wurden im Vorfeld zwei Investitionszu-
schüsse an den Verein von Seiten der Stadt gewährt, die die Einrichtung der Räumlichkeiten 
und die Gestaltung des Außengeländes unterstützen und gleichzeitig gewährleisten sollten, 
dass die Eröffnung der Kindergartengruppe am 01. März 2026 gelingt.  
 
Nachdem die Kindergartengruppe nun erfolgreich gestartet ist, soll mit dem Verein ein sog. 
Betriebsführungsvertrag geschlossen werden, in dem unter anderem die Betreuung vornehm-
lich von Erbacher Kindern, die Gebührengestaltung und der Defizitausgleich geregelt sind. Als 
„Vorbild“ für diesen Vertrag lag die Vereinbarung mit dem Kindergarten Regenbogen der Ev. 
Kirche zugrunde.  
 
Der dieser Beschlussvorlage beigefügte Entwurf des Betriebsführungsvertrages wurde in meh-
reren Gesprächsrunden mit dem Vereinsvorsitzenden, dem Bürgermeister und der Leiterin der 
Kitaverwaltung diskutiert und verhandelt. Die Verwaltung empfiehlt, diesen Vertrag so zu ver-
einbaren und weil er weitreichende Vereinbarungen zum Defizitausgleich enthält, die Zustim-
mung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen.  
 
Auf zwei wesentliche Details des Vertrages soll hier hingewiesen werden: 
 
§§ 4 und 5 Betriebsführungsvertrag 
Hier wird der Defizitausgleich ausschließlich für Erbacher Kinder geregelt. Diese Vereinbarung 
ist für den Verein wesentlich, weil ein Elternverein nur in geringem Umfang über Spendenein-
nahmen oder Rücklagen verfügt und deshalb Defizite nicht schultern kann und soll. Um den 
politischen Mandatsträgern die finanziellen Auswirkungen zu verdeutlichen, ist in einem als 
zweite Anlage beigefügten Vermerk die Höhe der Betriebskostenzuschüsse im ersten Betriebs-
jahr zusammengefasst. 
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§ 7 Betriebsführungsvertrag 
Hier wird vereinbart, dass die Gebührensatzung der Stadt Erbach auch für die Betreuungs-
plätze im Kindergärtchen in Erbach gelten soll. Diese Regelung soll dafür sorgen, dass die El-
tern, deren Kinder im Kindergärtchen betreut werden, gleichbehandelt werden und gleichzeitig 
die Konkurrenzfähigkeit der Einrichtung sicherstellen.  
 
Der Betrieb der Kindergartengruppe in der Bullauer Straße wird nach der vorläufigen BWA des 
Vereins ein monatliches Defizit in Höhe von 20.000 € verursachen. Bis zur Vollbelegung der 
Einrichtung ab 01.08.2026 ist für die Monate März bis Juli 2026 dieses Defizit als monatlicher 
Kostenbeitrag von der Stadt zu übernehmen. Ab August 2026 reduziert sich der Kostenbeitrag 
auf 17.600 €. 
 
Beschlussvorschlag: 
Mit dem Verein Kindergärtchen e.V. ist für die Einrichtung und Führung der Kinder-
gartengruppe in der Bullauer Straße der dieser Beschlussvorlage beigefügte Be-
triebsführungsvertrag zu schließen.   
 

 
 
 
Dr. Peter Traub 
Bürgermeister 
 
Anlage(n): 

(1) Betriebskostenaufstellung Kindergärtchen e.V. Erbach.pdf 
(2) Entwurf Betriebsführungsvertrag 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
           ja ☒                 nein ☐ 

Pflichtaufgabe: 
         ja ☒       nein ☐ 

Stelle im Stellenplan vor-
handen: 
     ja ☐     nein ☐ 

Teilhaushalt: 365 
Haushalt 2026      

Sachkontengruppe/Investitionsnummer: 
       

Haushaltsansatz: 
       

Davon verausgabt: 
       

Erläuterungen (z.B. Gesamtkosten der Maßnahme, Folgekosten (Pflege, Abschreibungen, Zeit-
raum etc.), Finanzierungskosten, Einnahmen o.ä.): 
Siehe Vorlage 

 
 




